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1 Anlass der Planungszone 

Die Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg hat im August 2017 die Ar-

beiten zur Ortsplanungsrevision (OPR) aufgenommen. Die OPR setzt unter 

anderem die im Räumlichen Leitbild 2012 behördenverbindlich festgehal-

tenen Entwicklungsabsichten um.  

Die Arbeiten der OPR sind bereits weit fortgeschritten: Der kantonale Vor-

prüfungsbericht liegt vor (11. Juli 2019) und das Dossier wird ab dem  

1. November 2019 in der öffentlichen Mitwirkung der Bevölkerung vor-

gestellt. Die öffentliche Auflage erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 

2020. 

Ein wichtiger Schwerpunkt aus dem Räumlichen Leitbild betrifft die Sied-

lungsqualität und das Ortsbild. Diese sollen gemäss Leitsatz «Qualität 

Ortsbild / Quartiere» aufgewertet werden. Dieses Anliegen ist in die vor-

liegende Revision der Ortsplanung eingeflossen und wurde intensiv disku-

tiert und umgesetzt – unter anderem durch die Verschärfung und den 

Detaillierungsgrad der Anforderungen an die Gestaltung von Neubauten 

in der Kernzone und den entsprechenden Ausformulierungen in den Zo-

nenvorschriften. 

Auslöser der Planungszone auf GB Lohn-Ammannsegg Nr. 61 ist das von 

der Grundeigentümerschaft eingereichte Baugesuch auf der Parzelle an 

der Schulhausstrasse 10. Die Parzelle GB Nr. 61 liegt sowohl in der aktuell 

rechtsgültigen Ortsplanung als auch in der revidierten OPR (Stand Mitwir-

kung) in der Kernzone.  

Die Baubehörde hat erkannt, dass das eingereichte Baugesuch nicht den 

Bestrebungen der aktuellen OPR entspricht. Insbesondere hinsichtlich der 

Qualität und den Anforderungen an die Gestaltung (Dachform) ist das 

Projekt nicht im Sinne der neuen Ortsplanung.  

Aus diesem Grund erlässt der Gemeinderat eine Planungszone über  

GB Lohn-Ammannsegg Nr. 61.   

 

  

Laufende Ortsplanungs- 
revision (OPR) 

Schwerpunkt der OPR 

Auslöser der Planungszone 
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2 Planerische Ausgangslage 

Das Räumliche Leitbild 2012 widmet der Qualität des Ortsbildes einen 

Leitsatz, der beabsichtigt, insbesondere im Dorfzentrum für eine hohe 

Qualität zu sorgen: 

 

2.1 Aktuell rechtsgültige Nutzungsplanung 

Die Parzelle GB Nr. 61 liegt im aktuell rechtsgültigen Zonenplan (RRB Nr. 

506 vom 23.03.2003) in der Kernzone: 

 
Abbildung 1  Aktuell rechtsgültiger Zonenplan  

 (RRB 2003/506 vom 25.03.2003) 

Die aktuell rechtsgültigen Zonenvorschriften zur Kernzone K machen nur 

sehr marginal Aussagen zur erforderlichen Gestaltung von Gebäuden in-

nerhalb der Zone: 

Räumliches Leitbild  
Lohn-Ammannsegg 

Aktuell rechtsgültiger  
Zonenplan  

Aktuell rechtsgültige Zonen-
vorschriften Kernzone 
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Der aktuell rechtsgültige Erschliessungsplan sieht für die der Schulhaus-

strasse zugewandten Seite des Gebäudes auf GB Nr. 61 eine Gestaltungs-

baulinie vor. Die Gestaltungsbaulinie bestimmt nach § 40 Abs. 4 die Lage 

und Umrisse der Bauten. Sie ist eine Pflichtbaulinie und muss eingehalten 

werden. 

 
 

Abbildung 2  Aktuell rechtsgültiger Erschliessungsplan  
 (RRB 2003/506 vom 25.03.2003) 

 

 

 

Aktuell rechtsgültiger  
Erschliessungsplan 
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2.2 Quartieranalyse «Quartier Zentrum» 

In der Quartieranalyse (werk1 architekten und planer, Olten, Juni 2018) 

als wichtige Grundlage für die neue Zonierung der revidierten Ortspla-

nung ist das Grundstück GB Nr. 61 dem Quartier «Zentrum» zugeordnet.  

Für das Quartier «Zentrum», das zu einem grossen Teil im Bauzonenplan 

mit der Kernzone abgebildet wird, wurden folgende Empfehlungen for-

muliert: 

 

Ausserdem empfiehlt die Quartieranalyse, im Quartier Zentrum «(…) ty-

penprägende Elemente wie z.B. die dominanten Ziegeldachflächen zu er-

halten …». (Quartieranalyse, werk1, S. 19). 

Die Fachstelle Ortsbildschutz des Kantons begrüsst im Vorprüfungsbericht 

zur Ortsplanung (11.07.2019) das Vorhaben, dem Ortsbild eine grössere 

Bedeutung beizumessen und die Kernzone mit verschärften Anforderun-

gen an die Gestaltung zur Wahrung des Ortsbildes zu versehen.  

Insbesondere bestätigt sie die Einschätzung der Quartieranalyse bezüglich 

der Dachform: «Um die Identität des Ortes zu wahren, sollen in der Orts-

bildschutzzone1 keine Hauptbauten mit Flachdächern realisiert werden 

(auch nicht in einem Gestaltungsplanverfahren).» Die Vorgaben an die 

Dachform sind in die Zonenvorschriften für die Kernzone eingeflossen. 

 

 

                                                      

 

1 Die Ortsbildschutzzone (OBS) war zum Verfahrensstand «Vorprüfung» als über-
lagernde Nutzung zur Kernzone vorgesehen. Nach der Rückmeldung (11.7.19) 
vom Kanton wurde von einer OBS als überlagernde Nutzung abgesehen, ihre In-
halte jedoch in die Grundnutzung der Kernzone übernommen.  

Quartieranalyse 

Empfehlung aus der  
Quartieranalyse 

Bestätigt in der kantonalen 
Vorprüfung 
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2.3 Neue Ortsplanung (Stand Mitwirkung) 

Basierend unter anderem auf der Quartieranalyse sieht auch die neue Zo-

nierung (Ortsplanungsrevision Stand Mitwirkung Herbst 2019) für das 

Grundstück weiterhin die Kernzone als Grundnutzung vor: 

 
Abbildung 3  Zonenplan neue Ortsplanung  

(Stand Mitwirkung, Herbst 2019) 

Die Quartieranalyse empfiehlt, im Quartier «Zentrum» (inkl. GB Nr. 61) 

aus Gründen der Bedeutung des Quartiers als ehemaliger Dorfkern von 

Lohn eine Ortsbildschutzzone zu erlassen. Diese Empfehlung wurde vom 

Gemeinderat diskutiert. Es wurde dabei unter anderem auf Grund der 

Rückmeldung aus der kantonalen Vorprüfung zur Ortsplanungsrevision 

(11.7.19) entschieden, die verschärften Vorgaben zur Ortsbildschutzzone 

im Rahmen der Grundnutzung für die Kernzone aufzunehmen und auf 

eine überlagernde Nutzung zu verzichten. Aus diesem Grund wird in den 

neuen Vorschriften zur Kernzone (Stand Mitwirkung Herbst 2019) grosses 

Gewicht auf die Gestaltung und die damit einhergehende Aufwertung 

des Ortsbilds gelegt: 

Neuer Zonenplan 

Neue Zonenvorschriften  
Kernzone 
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Der neue Erschliessungsplan sichert das Gebäude auf der Parzelle GB Nr. 

61 mit einer Vorbaulinie. Die Gestaltungsbaulinie, wie sie im aktuell 

rechtsgültigen Erschliessungsplan abgebildet ist, wird nicht in die neue 

Planung übernommen. Auf GB Nr. 61 ist somit bei einem Neubau die 

Strassenbaulinie von 4m einzuhalten.  

Neuer Erschliessungsplan 
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Abbildung 4 Neuer Erschliessungsplan (Stand Mitwirkung Herbst 2019) 
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3 Perimeter und Begründung der Pla-
nungszone 

Die Planungszone wird auf das Grundstück GB Nr. 61 an der Schulhaus-

strasse 10 in Lohn-Ammannsegg erlassen.  

 
Abbildung 5  Orthofoto der Situation, gelb gekennzeichnet GB Nr. 61 

GB Nr. 61 stellt von Osten herkommend den Auftakt der Kernzone der 

Gemeinde Lohn-Ammannsegg dar. Das bestehende Gebäude ordnet sich 

der typologisch und von der Dachform her in die bestehende Struktur ein. 

Das Grundstück liegt in prominenter Lage an der Schulhausstrasse, in di-

rekter Umgebung von kantonal denkmalgeschützten sowie kommunal 

schützenswerten Gebäuden und Natur-/Kulturobjekten. 

 
Abbildung 6  Perimeter Planungszone (rot gepunktet) 

Perimeter 

Relevante Lage für das  
Ortsbild 
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Mit den verschärften und umfangreicheren Zonenvorschriften in der Kern-

zone werden die Anforderungen an die Gestaltung und die Qualität von 

Bauprojekten erhöht. Dies betrifft auch die Parzelle GB Nr. 61. 

Gemäss neuen Zonenvorschriften bezweckt die Kernzone «…eine ge-

mischte Nutzung in verdichteter Bauweise mit erhöhten Ansprüchen an 

die Aufwertung des Ortsbildes.» und es gilt eine Gestaltungsplanpflicht 

für Ersatzneubauten. Die Fachstelle Ortsbildschutz des Kantons wird eng 

in die Vorhaben eingebunden.   

Das vorliegende Bauprojekt entspricht nicht den Vorstellungen der weite-

ren Entwicklung. Das Bekenntnis des Gemeinderates zur Qualität im Orts-

kern und zur Aufwertung des Ortsbildes  manifestiert sich in der Planungs-

zone des Grundstücks GB Nr. 61.  

  

Begründung 
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4 Planungszweck und Verfahren   

Der Gemeinderat Lohn-Ammannsegg hat am 28. Oktober 2019 beschlos-

sen, über die Parzelle GB Lohn-Ammannsegg Nr. 61 eine Planungszone 

nach § 23 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu erlassen.  

Die öffentliche Auflage der Planungszone auf GB Lohn-Ammannsegg  

Nr. 61 erfolgt vom 31. Oktober 2019 bis am 2. Dezember 2019 (Verlän-

gerung der Auflage um 3 Tage aufgrund des Feiertages vom 1. November 

2019). 

Gegenstand der Auflage bildet der Plan der Planungszone. Der vorlie-

gende Raumplanungsbericht hat orientierenden Charakter. Die Planungs-

zone wird mit der Publikation im Anzeiger vom 31. Oktober 2019 wirk-

sam. 

Die Planungszone wird bis zur öffentlichen Auflage der OPR, maximal 

aber für 3 Jahre erlassen.  

Mit der öffentlichen Auflage der revidierten Ortsplanung entfaltet die 

neue Planung (inkl. Zonenreglement) eine Vorwirkung für künftige Bau-

vorhaben (§ 15 Abs. 2 PBG). Die Planungszone wird ab diesem Zeitpunkt 

nicht mehr erforderlich sein und kann aufgehoben werden. 

Die Planungszone GB Nr. 61 läuft somit spätestens am 31. Oktober 2022 

aus. Bis dahin sollte die neue Ortsplanung genehmigt und damit die pla-

nungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Kernzone festgelegt sein.  

 

Entscheid GR 

Öffentliche Auflage 

Dauer der Planungszone 
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Selina Bleuel  

 

 

Oensingen, 21.10.2019 
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